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soll vielmehr auf längere Frist die humanitäre, wirtschaftliche
und bildungspolitische Tragkraft des Landes und seiner Be-
völkerung berücksichtigen.
Das in den letzten Jahren festgestellte Bevölkerungswachs-
tum basiert zu einem grossen Teil auf dem sog. Wanderungs-
überschuss (1989: ca. 33 000 Personen, ohne Asylbewerber).
Zusammen mit dem Anwachsen der Einwohnerzahl schweize-
rischer Nationalität - resultierend aus Geburtenüberschuss
und Einbürgerungen - ergibt sich seit 1980 ein Gesamtzu-
wachs von rund 280 000 Personen. Dies entspricht der Bevöl-
kerung eines mittleren Schweizer Kantons.
Die Schweiz gehört damit zu den Staaten mit den grössten Be-
völkerungsdichten (z.B. 1,5-fache von China). Allein aus
Gründen der Einwanderung muss pro Jahr zurzeit eine Bau-
substanz, die der Städte Aarau und Ölten zusammen ver-
gleichbar ist, bereitgestellt werden. Bei gleichbleibender Ent-
wicklung dürfte in den ersten Jahrzehnten des nächsten Jahr-
hunderts der Begriff «Grossagglomeration Schweiz» nicht
mehr abwegig sein.
Die Lösung der anstehenden und sich verschärfenden funda-
mentalen Probleme (z. B. infrastrukturelle Ver- und Entsor-
gung, Boden, Energie, Verkehr) wird bei gleichbleibendem
Wachstum erheblich erschwert oder verunmöglicht.
Namhafte Wissenschafter stellen mit Beklemmung fest, dass
Besiedlungsdichten wie jene der Schweiz, verbunden mit dem
Ressourcenverbrauch, die Tragfähigkeit des Planeten Erde
bei weitem übersteigen.
Die bisher emotionelle Betrachtungsweise dieser Grundpro-
blematik muss einer sachlichen, vorurteilslosen und langfristi-
gen Beurteilung weichen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 9. Mai 1990
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 9 mai 1990
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Ueberwiesen - Transmis

#ST# 90.302

Postulat Loretan
Ombudsmann in der Armee
Médiateur pour l'armée

Wortlaut des Postulates vom 5. Februar 1990
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob für die Armee die
Institution des Ombudsmannes geschaffen werden soll. Der
Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten seine
Ueberlegungen und Absichten umgehend in einem Bericht
darzulegen.

Texte du postulat du 5 février 1990
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas oppor-
tun d'instituer un médiateur pour l'armée. Il est prié de présen-
ter sans tarder un rapport aux Chambres fédérales pour leur
faire connaître son avis et ses intentions à cet égard.

Mitunterzeichner- Cosignataires: Aliesch, Allenspach, Aubry,
Auer, Bonny, Büttiker, Cevey, Cincera, Couchepin, Eppenber-
ger Susi, Fäh, Fischer-Seengen, Giger, Kohler, Loeb, Martin,
Mühlemann, Nabholz, Reich, Salvioni, Schule, Spoerry, Stein-
egger, Wanner, Weber-Schwyz, Wyss Paul, Zwingli (27)

Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Nicht erst seit der Volksabstimmung vom 26. November 1989
machen sich für Führung und Ausbildung der Armee in bezug
auf Methoden und Stil neue Bedürfnisse geltend. Die durch

unsere Konsum- und Wohlstandsgesellschaft bewirkten Ver-
haltensänderungen machen gerade vor einer Milizarmee nicht
halt.
Am Ziel der kriegsgenügenden Ausbildung ist selbstverständ-
lich festzuhalten. Indessen sind Fortschritte nötig, was die Mo-
tivation der Angehörigen der Armee und ihr Interesse für einen
attraktiv zu gestaltenden Ausbildungsbetrieb anbelangt. Eines
der Mittel für die Verbesserung der Motivation und des Enga-
gements des einzelnen Armeeangehörigen könnte die Schaf-
fung eines Armee-Ombudsmannes sein, wie er jüngst vom
«Forum Jugend und Armee» gefordert worden ist.
Die Angehörigen der Armee sollen sich in Belangen der Orga-
nisation, Führung und Ausbildung auf unbürokratischem
Wege an den Ombudsmann wenden können. Dieser soll so-
wohl von den Kommandostrukturen als auch von den Militär-
verwaltungen in Bund und Kantonen unabhängig sein.
Struktur und Organisation der Institution des Ombudsmannes
in der Armee vorzuschlagen, ist Sache des Bundesrates.
Um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen: Ziel des vorliegen-
den Vorstosses ist es, einerseits dem Parlament rechtzeitig die
Möglichkeit zu verschaffen, bei der Vorbereitung eines Ar-
mee-Ombudsmannes mitzuwirken, anderseits eine von ver-
schiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das Vertrauen in
die Führungs- und Ausbildungsstrukturen der Armee erhalten
und gefördert werden kann.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 4. April 1990
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 4 avril 1990
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Ueberwiesen - Transmis
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Postulat Stappung
Bundespersonal. Sonderzuschlag
zum Ortszuschlag in Dietikon
Indemnité de résidence
du personnel fédéral. Allocation
supplémentaire pour Dietikon

Wortlaut des Postulates vom 14. März 1990
Der Bundesrat wird ersucht, dem Bundespersonal in 8953 Die-
tikon sowie in weiteren Zürcher Agglomerationsgemeinden
den Sonderzuschlag von 1093 Franken zum Ortszuschlag
auszurichten.

Texte du postulat du 14 mars 1990
Le Conseil fédéral est invité à verser une allocation de 1093
francs en complément de l'indemnité de résidence au person-
nel de la Confédération dont le lieu de service est 8953 Dieti-
kon ou une autre commune de l'agglomération zurichoise.

Mitunterzeicher - Cosignataires: Ammann, Bäumlin Ursula,
Béguelin, Bircher, Bodenmann, Borei, Braunschweig, Bundi,
Danuser, Dünki, Euler, Fankhauser, Fehr, Haering Binder, Haf-
ner Ursula, Herczog, Jeanprêtre, Kühn, Lanz, Ledergerber,
Leuenberger-Solothurn, Neuenschwander, Neukomm, Ott,
Rechsteiner, Reimann Fritz, Seiler Rolf, Uchtenhagen, Ulrich,
Vollmer, Züger (31)

Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Dietikon ist die drittgrösste Stadt im Kanton Zürich. Die Lage
auf dem total ausgetrockneten Arbeitsmarkt ist mit der Situa-
tion in der Stadt Zürich vergleichbar und identisch mit der
Nachbarstadt Schlieren. Dazu kommt, dass Beamte mit
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